BV-Mobbing

Muster-Betriebsvereinbarung: Mobbing
Betriebsvereinbarung zwischen der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ...
und den Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden ... zur Vermeidung von Mobbing.

Präambel
Der Betriebsrat und der Arbeitgeber sind sich darüber einig, dass ein fehlerhafter sozialer Umgang, unsoziale Verhaltensweisen und nicht gelöste Konflikte das Betriebsklima nachteilig beeinflussen. Psychosomatische Beschwerden und Erkrankungen, Depressionen, Erschöpfungszustände, Folgeerkrankungen aufgrund mangelnder Abwehrkräfte, Verzweiflung, Zukunftsangst der Belegschaft und vieles mehr können Folge sein. Mit dieser Betriebsvereinbarung soll dies vermieden werden.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Unternehmens.

§ 2 Definition
Unter Mobbing am Arbeitsplatz werden das systematische und fortgesetzte Anfeinden, Schikanieren und Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander, durch Vorgesetzte oder durch den Arbeitgeber verstanden.

§ 3 Verhaltenskodex
Arbeitnehmer, aber auch Vorgesetzte und Führungskräfte, verpflichten sich, andere Personen in gleicher Weise zu behandeln, wie sie es von anderen für sich selbst erwarten. Hierzu gehört eine offene, ehrliche, aber zugleich respektvolle Kommunikationskultur.

§ 4 Maßnahmen gegen Mobbing
Der Betriebsrat bestimmt aus seiner Mitte einen betrieblichen Konfliktbeauftragten. Dieser wird den Arbeitnehmern im Betriebsratsbüro zur Verfügung stehen.
Die Aufgaben des Konfliktbeauftragten sind:
· Beratung und Unterstützung der von Mobbing betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
· Durchführung und Leitung von Gesprächen zur Konfliktlösung,
· Einberufung und Leitung des Schlichtungs- und Konfliktlösungsverfahrens,
· Sachermittlung/einvernehmliche Lösung
Wird dem Konfliktbeauftragten ein Mobbingtatbestand mitgeteilt, klärt er zunächst den Sachverhalt, auch durch Gespräche mit dem Betroffenen sowie vermeintlichen Tätern, so weit wie möglich auf. 
Sodann versucht er, eine einvernehmliche Lösung zwischen den Streitparteien herbeizuführen.

Konfliktlösungsverfahren
Hierbei wird eine erste Sitzung einberufen. Geladen werden: der/die von Mobbing-Betroffene, der Mobber, ein Vertreter des Betriebsrats und ein Vertreter des Arbeitgebers. Sitzungsleiter ist der Konfliktbeauftragte.
Die Gesprächsrunden werden maximal 2-mal im Abstand von 3 Wochen abgehalten.
Das Ziel der Gesprächsrunden ist die Lösung des Konflikts.

Inhalt der Gesprächsrunden
In der 1. Gesprächsrunde können der von Mobbing Betroffene und der Mobber ihre Sicht der Dinge schildern. Der Konfliktbeauftragte gibt sodann seine Ergebnisse der eigenen Recherchen bekannt. Konfliktlösungsvorschläge sind jederzeit und von allen Seiten möglich. Der Konfliktbeauftragte zeigt mögliche Konsequenzen von Mobbing auf. In der 2. Gesprächsrunde wird - aufbauend auf der 1. Gesprächsrunde - nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht.
Wird diese auch hier nicht gefunden und liegt nach Meinung des Konfliktbeauftragten, des Betriebsrats und des Vertreters des Arbeitgebers Mobbing vor, werden gegen den Mobber Sanktionen ausgesprochen.

Sanktionen können sein: 
· in weniger schweren Fällen eine Ermahnung,
· in schweren Fällen eine Abmahnung und
· im Wiederholungsfall oder einem ganz besonders schweren Fall (z.B. mit sexuellem Hintergrund) eine Kündigung.
Zudem wird der Arbeitgeber nach Möglichkeiten suchen, den Mobber auf einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen. Auch das Opfer kann versetzt werden; allerdings nur auf eigenen Wunsch oder mit Zustimmung. Der Mobber ist zu sanktionieren.

§ 5 Hilfe für den Mobbing-Betroffenen
Jeder Arbeitnehmer aus dem Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung, der sich Mobbingangriffen ausgesetzt fühlt, kann sich während seiner Arbeitszeit unter Fortzahlung seines Entgeltes an den Konfliktbeauftragten wenden.

§ 6 Information der Belegschaft
Die Belegschaft wird regelmäßig über Mobbing informiert und dazu angehalten, Tendenzen hierzu unverzüglich dem Arbeitgeber, Betriebsrat oder Vorgesetzten zu melden.

§ 7 Salvatorische Klausel
Sind einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen werden die Parteien eine der unwirksamen Regelungen möglichst nahekommende Ersatzregelung treffen.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.
Kündigt eine der Parteien die Vereinbarung, wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung zum gleichen Thema nach.

Ort, Datum, Unterschriften


